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„Bericht aus der Gemeindestube“ 
bzw. Kundmachung gem. § 60 Tiroler Gemeindeordnung (TGO) 2001, LGBl. 36/2001 

über die bei der Gemeinderatssitzung am 17.12.2009 gefassten Beschlüsse: 
 
 
1. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Anzahl der Beisitzer für die Gemeinde-

rats- und Bürgermeisterwahlen am 14.03.2010 mit sechs festzusetzen. Weiters wurde lt. ei-
ner Berechnung nach dem sogen. „d’Hondtsches Verfahren“ die Verteilung dieser 6 Beisit-
zerstellen auf die einzelnen Gemeinderatsparteien (GRP) wie folgt einstimmig beschlossen: 
GRP „Liste 1 - Gemeinsam für Tristach – ÖVP“: 5 Beisitzer; GRP „Dorfliste – Tristach“: 1 
Beisitzer.  

2. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, eine Lawinenkommission, zusammengesetzt 
aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und 4 weiteren Mitgliedern, einzurichten. Weiters 
hat der Gemeinderat eine diesbezügliche Geschäftsordnung, welche nebenstehend kund-
gemacht ist, mit einstimmigem Beschluss erlassen. 

3. Der Gemeinderat hat über die Förderaktion „Verkehrssichere Gemeinde“ beraten; hierbei 
handelt es sich um eine landesgeförderte Eruierung möglicher Gefahrenquellen im Ge-
meindegebiet durch das Kuratorium für Verkehrssicherheit. Es werden weitere Informatio-
nen bezügl. Abwicklung bzw. Vorgehensweise und evt. daraus folgende Umsetzungsver-
pflichtungen eingeholt. 

4. Der Gemeinderat der Gemeinde Tristach hat einer Verlängerung des Jagdpachtverhältnis-
ses betreffend die Genossenschaftsjagd Tristach zwischen Herrn Steurer Anton sen., Dorf-
straße 41, 9900 Tristach und der Jagdgenossenschaft Tristach zugestimmt. 

5. Der Gemeinderat hat eine Subvention in Höhe von je € 400,-- an die Katholische Jungschar 
Tristach (für 2010) und den Katholischer Familienverband Tristach (für 2009) einstimmig 
beschlossen. 

6. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass für 4- und 5-jährige Kinder für das Kin-
dergartenjahr 2009/2010 bzw. bis auf weiteres auch für die über 20 Stunden hinausgehen-
de Kinderbetreuung im Kindergarten Tristach kein Elternbeitrag eingehoben wird. Der El-
ternbeitrag für 3-Jährige wird für das Kindergartenjahr 2009/2010 bzw. bis auf weiteres mit 
€ 36,41 für ein Kind bzw. mit € 23,50 für das 2. und jede weitere Kind für 20 Wochenstun-
den (vormittags) festgesetzt; für nachmittags in Anspruch genommene Stunden erfolgt auch 
bei den 3-jährigen Kindergartenkindern keine Beitragsverrechnung. Bei Inanspruchnahme 
von weniger als der angebotenen 20 Vormittagsstunden pro Woche erfolgt bei 3-Jährigen 
eine entsprechende Beitragsaliqoutierung. Für jedes über 4-jährige Kind erhält der Kinder-
gartenerhalter (Gemeinde Tristach) einen Pauschalbetrag in Höhe von € 450,--/Jahr aus 
Bundes- und Landesmitteln. Eltern 3-jähriger Kinder erhalten über das Tiroler „Kindergeld 
Plus“ einen jährl. Zuschuss in Höhe von € 400,-- als Unterstützungsbeitrag zur Kinder-
betreuung. 
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7. Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Gebühren, Steuern und Abgaben mit 
Wirksamkeit ab 01.01.2010 wie nebenstehend kundgemacht festzusetzen. Erhöht wurde 
lediglich die weitere Müllgebühr um die Steigerung des Verbraucherpreisindexes (0,2446 
%). 

8. Der Haushaltsplan 2010, welcher Einnahmen im ordentlichen Haushalt in der Höhe von 
€ 1.793.800,-- und € 241.000,-- im außerordentlichen Haushalt, und Ausgaben in der Höhe 
von € 1.793.800,-- im ordentlichen Haushalt und € 241.000,-- im außerordentlichen Haus-
halt vorsieht, und somit ausgeglichen ist, wurde vom Gemeinderat genehmigt und zum Be-
schluss erhoben. 

9. Die Gemeinde übernimmt die Kosten einer Jause der Beteiligten am unlängst stattgefunde-
nen, diesjährigen „Adventsingen“ in Höhe von € 243,20 (einstimmiger Beschluss). Der Rein-
erlös des „Adventsingens“ fließt einem sozialen Zweck in unserer Gemeinde zu. 

 
Gemeindebewohner, die behaupten, dass der Gemeinderat durch obige Beschlüsse Gesetze 
oder Verordnungen verletzt hat, können beim Gemeindeamt schriftlich Aufsichtsbeschwerde 
erheben (§115 (2), TGO 2001). 
 

Tristach, 23.12.2009 
 

Für den Gemeinderat: 
Der Bürgermeister: 

 
 

(Ing. Mag. Markus Einhauer) 
 

An die/Von der Gemeindeamtstafel 
angeschlagen am: 23.12.2009 

abgenommen am: 07.01.2010 


